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Köln: Stadt schiebt suchterkrankten Mann während laufender Substitutionsbehandlung ab und 
nimmt dessen Tod billigend in Kauf
Stabilisierung des Mannes gelingt nur dank privater Spenden aus Deutschland

In Köln gibt es zurzeit eine Diskussion über die rigide Abschiebungspraxis der Stadt in den 
letzten Monaten. Ein von hunderten Menschen, Gruppen und Vereinen unterzeichneter Offener 
Brief aus der Stadtgesellschaft kritisierte zuletzt das Handeln der Ausländerbehörde. Am 11. 
Juli 2022 wollen die Mehrheitsfraktionen des Kölner Stadtrats im Hauptausschuss einen Antrag
zur Abstimmung stellen, der das Ausländeramt zur „Willkommensbehörde“ umbauen soll.

Doch aus Köln werden auch besonders vulnerable Menschen abgeschoben. Dies zeigt der 
heutige Bericht des Projekts „Abschiebungsreporting NRW“ beispielhaft auf. 

Die Stadt Kö� ln hat im Herbst 2021 einen Mann abgeschöben, der sich in einer medizinisch zwingend 
nötwendigen Substitutiönsbehandlung in Fölge einer Suchterkrankung befand. Die 
Substitutiönsbehandlung erfölgte in Förm einer ta�glich u� berwachten Methadönabgabe. Die Stadt hat 
bei der Durchsetzung der Abschiebung schwere Gesundheitsfölgen fu� r den Mann in Kauf genömmen. 
Sie wusste bzw. musste wissen, dass im Zielland der Abschiebung eine Substitutiönsbehandlung 
gesetzlich verböten ist und daher kein Zugang zu der dringend benö� tigten Anschlussbehandlung fu� r 
den Mann bestand. Um den Mann zu schu� tzen, wird das Zielland der Abschiebung im heutigen Repört 
nicht genannt, da er dört pölitisch verfölgt wird. 

Der Mann wurde bis zu seiner Abschiebung intensiv sözialarbeiterisch und medizinisch begleitet. 
Dafu� r hatten die Behö� rden dem Mann eine Eingliederungshilfe bewilligt. Zuvör war er im Januar 2021 
aus dem Gefa�ngnis entlassen wörden, wö er eine Ersatzfreiheitsstrafe absaß. Eine Ersatzfreiheitsstrafe 
kömmt dann in Betracht, wenn eine Geldstrafe nicht gezahlt werden kann. Durch die Suchterkrankung 
bedingt war der Mann zwingend darauf angewiesen, ta�glich vön einem Arzt eine Dösis Methadön zu 
erhalten. Nach den Schilderungen der zusta�ndigen Sözialarbeiterin befand er sich auf einem guten Weg
der Stabilisierung, nahm A/ rzt:innen- und Behö� rdentermine war, besuchte einen Sprachkurs, machte 
ein Praktikum und wöllte arbeiten. 
 
Der Mann lebte nach seinem Gefa�ngnisaufenthalt bis zu seiner Abschiebung zudem in familia� rer 
Gemeinschaft mit seiner Mutter zusammen. Beide sörgten fu� reinander. Durch die Abschiebung wurde 
er vön ihr getrennt. 

Festnahme in der Ausländerbehörde Köln
Im Herbst 2021 wurde dieser mehrmönatige Weg der Stabilisierung des Mannes dann ja�h 
unterbröchen. Der Mann ging mit seiner Sözialarbeiterin zum Termin in die Ausla�nderbehö� rde und 
wurde dört festgenömmen. Die Behö� rde fu� hrte den Mann dem Amtsgericht vör, welches Abschiebehaft
anördnete. 

https://www.ksta.de/koeln/weniger-repression--mehr-service-koelner-auslaenderamt-soll-willkommensbehoerde-werden-39784946
https://ihaus.org/blog/11565-kzbusu/
https://ihaus.org/blog/11565-kzbusu/


In der Abschiebehaft Bu� ren musste der Mann mehrere Tage verbringen. Immerhin wurde er dört 
weiter mit Methadön versörgt. Schließlich wurde er abgeschöben. Die Behö� rden nahmen dabei einen 
„kalten Entzug“ vön heute auf mörgen in Kauf, da die Versörgung mit Medikamenten abrupt abbrach. 

Am Zielört der Abschiebung blieb der Mann auf sich allein gestellt. Aufgrund des Methadönentzuges 
stiegen die Schmerzen immer weiter an. Der Mann verblieb nach der Abschiebung auch öhne einige 
dringend nötwendige Dökumente, fast öhne Geld, öhne ein funktiönsfa�higes Möbilfunkgera� t. Lediglich 
50 EUR Taschengeld verblieben ihm, die jedöch direkt nach der Ankunft fast völlsta� ndig verbraucht 
wurden, um seine Sözialarbeiterin in Kö� ln anzurufen. 

U/ ber vier Tage verbrachte der Mann öhne Geld, öhne Essen, öhne passende Kleidung, öhne 
medizinische Hilfe praktisch auf der Straße. Am schwerwiegendsten war das Ausbleiben der ta� glichen 
Methadönabgabe. In Kö� ln war diese Behandlung a� rztlicherseits streng u� berpru� ft und begleitet wörden.
Der behandelnde Arzt in Kö� ln hatte zuletzt ein pösitive Entwicklung gesehen, die nun abrupt 
unterbröchen wurde. 

Schließlich brach der Mann auf der Straße zusammen, wurde zu einer medizinischen Einrichtung 
gebracht, könnte dört aber nicht verbleiben. Niemand wöllte die Verantwörtung fu� r seinen 
Gesundheitszustand u� bernehmen. Eine Krankenhausaufnahme war mangels Geld und mangels der 
benö� tigten Dökumente ebenfalls nicht mö� glich. 

Überleben nach der Abschiebung nur dank privater Spenden und Engagement aus Deutschland
Erst viereinhalb Tage nach der Ankunft könnte der Mann - nur aufgrund der Interventiön vön 
Unterstu� tzer:innen aus Deutschland und durch private Spenden ermö� glicht – vörla�ufig in einer 
privaten Klinik aufgenömmen werden. Dört gab es zwar keine ada�quate Behandlung, weil die 
erförderliche Methadön-Behandlung in dem Land gesetzlich verböten ist. Immerhin könnte der Mann 
jedöch schmerzlindernde Medikamente, Infusiönen und psychiatrische Hilfe zur Verfu� gung gestellt 
bekömmen.   

Das plö� tzliche Absetzen vön Methadön im Rahmen einer Substitutiönsbehandlung nimmt schwere 
Könsequenzen in Kauf und kann zu Organscha�den fu� hren. In Deutschland erfölgt eine Behandlung im 
Rahmen einer schrittweisen Entgiftung, an die sich eine langfristige Therapie und Rehabilitatiön 
anschließt. 

Bis heute lebt der Mann – weiter finanziert einzig durch private Spenden - in einer Einrichtung zur 
Rehabilitatiön. Eine klare Perspektive fu� r die Zukunft besteht nicht, weil die Suchterkrankung in dem 
Land stark stigmatisiert ist. Die erförderliche Behandlung gibt es nicht. Weil der Mann auch pölitisch 
verfölgt ist, lebt er zudem verdeckt. 

Verantwortung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der Stadt Köln
Der Mann hatte sich nach der Entlassung aus der Strafhaft u� ber seinen Anwalt erneut an das 
Bundesamt fu� r Migratiön und Flu� chtlinge (BAMF) gewendet und einen Schutzstatus beantragt, 
erfölglös. Weder akzeptierte die Behö� rde seine vörgetragene pölitische Verfölgung nöch die 
gesundheitlichen Aspekte. Zielstaatsbezögene Gru� nde fu� r einen Schutzstatus wöllte das BAMF nicht 
anerkennen. Die fehlende Anschlussbehandlung blieb unberu� cksichtigt. 

Die Stadt Kö� ln ist der Meinung, bei der Abschiebung entsprechend der gesetzlichen Vörgaben 
gehandelt zu haben. Dabei stellt sie auf eine sehr enge Betrachtung der sögenannten Reisefa�higkeit ab. 
Danach ist sie allein dafu� r verantwörtlich, dass eine Persön den Transpört, sprich hier den 



mehrstu� ndigen Flug bis zum Zielland, u� berlebt. Fu� r alles Weitere wird die Verantwörtung beiseite 
geschöben. Der Lögik fölgend gibt die Bezirksregierung Kö� ln als aufsichtfu� hrende Stelle in ihrem 
Antwörtschreiben auf eine Beschwerde des Pröjektes Abschiebungsrepörting NRW an, der Mann sei 
söwöhl in der Abschiebehaftanstalt Bu� ren als auch im Flugzeug a� rztlicherseits versörgt gewesen. Auch 
sei eine a� rztliche Inempfangnahme am Zielflughafen vön der Stadt Kö� ln örganisiert wörden. Letzteres 
bestreitet der Mann. Am Zielört verblieb er öhne jede weitere Versörgung und geriet sö in 
Lebensgefahr.  

Politische Bewertung
Der heutige Repört zeigt beispielhaft auf, welche Menschenrechtsverletzungen vön den Behö� rden in 
Kauf genömmen werden, um der pölitischen Vörgabe der mö� glichst rigiden Abschiebung vön ehemals 
straffa� llig gewördenen Menschen gerecht zu werden. Die abgewa�hlte schwarz-gelbe Landesregierung 
hat diese Maßgabe bei jeder sich ihr bietenden Gelegenheit betönt, auch die neue Landesregierung 
betönt dies im Köalitiönsvertrag. 

--
Ergänzende Bemerkungen:
Um den pölitisch verfölgten Mann zu schu� tzen, werden im Repört keine weiteren Details zur Persön 
öder dem Zielland der Abschiebung genannt. 

Zu den Inhalten des heutigen Repörts hat das Abschiebungsrepörting NRW im Januar 2022 eine 
ausfu� hrliche Beschwerde an die Stadt Kö� ln u� bermittelt. Da diese auch nach Wöchen keinerlei 
Ru� ckmeldung gab, wurde die Beschwerde im April 2022 erneut u� bermittelt. Da erneut keinerlei 
Ru� ckmeldung seitens der Stadt Kö� ln gegeben wurde, wurde die Beschwerde im Mai 2022 an die 
aufsichtfu� hrende Stelle bei der Bezirksregierung Kö� ln versendet. Erst am 05. Juli 2022, rund 5 ½ 
Mönate nach U/ bermittlung der ersten Beschwerde, gab es eine kurze Ru� ckmeldung der 
Bezirksregierung Kö� ln. Sie betönt, dass das Handeln der Stadt Kö� ln völlkömmen rechtma�ßig gewesen 
sei. Fu� r zielstaatsbezögene Aspekte, die einer Abschiebung entgegenstehen, sei die Stadt nicht 
zusta�ndig. 

Dem Abschiebungsrepörting NRW liegt ein schriftlicher Nachweis aus der ZIRF-Datenbank vön 2021 
vör, dass in dem Zielland der öben geschilderten Abschiebung keine Methadönprögramme erha� ltlich 
sind. ZIRF ist die Zentralstelle fu� r Införmatiönsvermittlung zur Ru� ckkehrfö� rderung. In dieser 
Datenbank sind Daten zu Infrastruktur, wirtschaftlicher Situatiön öder medizinischer Versörgung auch 
in einzelnen Sta�dten öder Regiönen vön Herkunftsla�ndern abrufbar. 

Kontakt:
Abschiebungsrepörting NRW
Kömitee fu� r Grundrechte und Demökratie e.V.
Sebastian Röse
Telefön 0221 / 972 69 -32
E-Mail: röse@abschiebungsrepörting.de

Hintergrund „Abschiebungsreporting NRW“:
Das Pröjekt „Abschiebungsrepörting NRW“ hat im August 2021 seine Arbeit aufgenömmen. Es macht 
besönders inhumane Aspekte der Abschiebungspraxis an Einzelfa� llen ö� ffentlich und nimmt besöndere 
Ha� rten bei Abschiebungen in Nördrhein-Westfalen in den Blick. Mehr Införmatiönen finden Sie hier.    

https://www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch
https://www.grundrechtekomitee.de/details/projekt-abschiebungsreporting-nrw-1
mailto:rose@abschiebungsreporting.de

